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ANALYSEN UND BERICHTE

Die Beziehungen zwischen 
Wettbewerbs- und Konjunkturpolitik

Eberhard Günther, Berlin

Häufig wird die Frage gesteiit, wie die Wettbewerbspoiitii< fianicierend für die Giobaisteuerung einge
setzt werden i<ann. Nacfi iVieinung des Präsidenten des Bundesi<arteiiamtes, Prof. Dr. E. Günther, ist 
diese Fragesteiiung faisch. Er versucht nachzuweisen, dal} die Wettbewerbspoiitil< im Vordergrund zu 
stehen hat und die Giobaisteuerung darauf aufbaut.

W ettbewerbspolitil< ist langfristige Wirt
schaftsordnungspolitik, Konjunkturpolitik 

dagegen kurzfristige Prozeßpolitik. Dabei bildet 
die Wettbewerbspolitik den Rahmen für die Kon
junktur- und Wachstumspolitik als Prozeßpolitik. 
Mit Hilfe der Wettbewerbspolitik soll die Funk
tionsfähigkeit des Marktmechanismus in jeder Si
tuation der nach Dauer und Gestalt wechselnden 
Konjunkturzyklen gesichert werden. Daraus folgt, 
daß die Wettbewerbspolitik nur in Ausnahmefällen 
zur Lösung kurzfristiger, sich auf Grund ganz be
stimmter Bedingungskonstellationen ergebender 
konjunkturpolitischer Probleme eingesetzt werden 
kann. Das heißt nicht, daß die Wettbewerbspolitik 
ohne jeden Einflüß auf die Konjunkturpolitik ist. 
Denn: die konjunkturpolitischen Instrumente grei
fen generell, d. h. ohne Abstellen auf spezielle 
konjunkturelle Situationen, um so besser, je er
folgreicher die Wettbewerbspolitik ihre Aufgaben 
löst. Konkret gesprochen heißt das: je umfassen
der dem Wettbewerbsprinzip als volkswirtschaft
lichem Lenkungs- und Steuerungsinstrument Gel
tung verschafft wird und je wirksamer der Wettbe
werb auf den einzelnen Märkten ist, desto erfolg
reicher kann auch das konjunktur- und kreditpoli
tische Instrumentarium eingesetzt werden.

Stabiiitätspoiitische Ergänzung des 
Wettbewerbsprinzips

Wir wissen, daß die wirtschaftspolitische Steue
rung moderner Industriegesellschaften Probleme 
aufwirft, die über das Wettbewerbsprinzip allein

nicht lösbar sind. Der Wettbewerb gewährleistet 
nicht ohne weiteres die Verwirklichung gesamtwirt
schaftlicher Ziele wie Preisstabilität, Vollbeschäf
tigung und stetiges Wirtschaftswachstum. Aus die
ser Kenntnis ist vor einigen Jahren in der Bundes
republik Deutschland die rechtliche Institutionali
sierung gewisser konjunktur- und finanzpolitischer 
Instrumente im Gesetz zur Förderung der Stabili
tät und des Wachstums der Wirtschaft vorgenom
men worden. Das Wettbewerbsprinzip zur Selbst
steuerung der Mikrorelationen wurde durch das 
Instrumentarium der Globalsteuerung zur Beein
flussung der Makrorelationen ergänzt. Stand bis 
zu diesem Zeitpunkt das Wettbewerbskonzept im 
Zentrum aller Überlegungen, so wurde es durch 
die Einführung des Stabilitätsgesetzes zum linken 
und das Stabilitätsgesetz selbst zum rechten 
Schuh. Wir haben alle Anstrengungen zu machen, 
daß das Wettbewerbsprinzip linker Schuh bleibt 
und nicht nur zur Einlegesohle wird, wie es einmal 
mein Mitarbeiter Jörg Schlegel ausgesprochen 
hat.
Wir müssen allerdings sehen, daß auch bei Ergän
zung der Lenkungsmittel zur wirtschaftspolitischen
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Gestaltung gesamtwirtschaftlicher Kreislaufgrößen 
der Wettbewerb nicht alles vermag. So ergibt sich 
zum Beispiel ein Bedarf nach staatlicher wirt
schaftspolitischer Intervention im Bereich der 
Strukturpolitik, des Umweltschutzes, der Bildungs
politik, der Vermögens- und Einkommenspolitik 
und in anderen Bereichen. Worauf es jedoch bei 
dieser Intervention entscheidend und immer wie
der ankommt, ist die Beachtung der Rangfolge 
wirtschaftspolitischer Zielsetzungen. Soll das 
marktwirtschaftliche Koordinierungsprinzip erhal
ten bleiben, so müssen vor Realisierung aller übri
gen anderen wirtschaftspolitischen Ziele Lösun
gen gefunden werden, die das Wettbewerbssy
stem intakt lassen, auch wenn sie die Vorausset
zungen, unter denen Wettbewerb stattfindet, ver
ändern. Das aber bedeutet, daß sich der Staat 
nach Möglichkeit auf eine Korrektur der Marktda
ten beschränken und Prozeßinterventionen ver
meiden sollte.

Erfolgreiche Wettbewerbspolitik als Voraussetzung

Damit dürfte unstrittig sein, auch in der Wissen
schaft, daß konjunkturpolitische Instrumente gene
rell um so besser greifen, je besser und je erfolg
reicher die Wettbewerbspolitik ihre Aufgaben löst, 
d. h. je umfassender dem Wettbewerbsprinzip als 
volkswirtschaftlichem Lenkungs- und Steuerungs
instrument Geltung verschafft wird. So kann bei
spielsweise in einer Hochkonjunktur der wirksame 
Preiswettbewerb der Anbieter entscheidend dazu 
beitragen, den Konflikt, der bei freier Güter- und 
Lohnpreisbildung zwischen Vollbeschäftigung und 
Geldwertstabilität besteht, zu mildern. Er ist in 
einer solchen Situation der beste Garant dafür, 
daß überdurchschnittliche, d. h. durch den Lohn
anstieg nur zum Teil kompensierte Produktivitäts
fortschritte von Unternehmen in Wachstumsbran
chen den Abnehmern der Produkte in Form von 
Preissenkungen zugute kommen. Die mangelnde 
Flexibilität der sogenannten administrierten Prei
se, die sowohl privatwirtschaftlich als auch von 
der öffentlichen Hand begründet sein können und 
die auf Märkten, auf denen ein wesentlicher Preis
wettbewerb nicht gegeben ist, von den Anbietern 
allein unter Kosten- und Gewinngesichtspunkten 
festgesetzt werden, bildet ein Problem nicht nUr 
für die Wettbewerbspolitik, sondern auch für die 
Konjunktur- und Wachstumspolitik.

Problem der vermachteten IVIärkte

Damit sind wir beim Problem der wirtschaftlichen 
Macht im Zusammenhang mit der Konjunktur- und 
Wachstumspolitik. Es spielt auch im Verhältnis 
zur Konjunktur- und Wachstumspolitik eine be
deutsame Rolle. In vermachteten Märkten begeg
net man dem Phänomen der Starrheit der Preise 
nach unten. Industriestudien haben gezeigt, daß

marktmächtige Unternehmen bevorzugt das Voll- 
kostenprinzip bei der Preisbildung verwenden.

Dieses Prinzip besagt, daß auf die gesamten 
durchschnittlichen Stückkosten bei gegebener 
Produktionsmenge eine relativ autonome Gewinn
marge aufgeschlagen werden kann. Je mehr ein 
Unternehmen im Wettbewerb steht, desto mehr 
muß es das Marktgeschehen, die Marktkräfte be
rücksichtigen bzw. um so weniger kann es eine 
autonome Gewinnpolitik betreiben und desto we
niger kann es seine Gewinnmarge autonom be
stimmen. Die Nachfrage stellt neben dem Verhal
ten der Konkurrenten die  zu berücksichtigende 
Größe dar. Je mehr sich ein Unternehmen vom 
Wettbewerb entfernt, d. h. desto mächtiger und 
damit um so unabhängiger es vom Markte wird, 
desto autonomer kann es auch seine Gewinnmar
ge auf die Stückkosten aufschlagen, desto mehr 
kann es das Marktgeschehen ignorieren. Es kann 
Zielsetzungen wählen wie optimale Gewinngröße 
bei Sicherheit und Abgrenzung und Verbesserung 
der eigenen Marktanteile. Das heißt mit anderen 
Worten: mit zunehmender Marktmacht und damit 
steigender Sicherheit für das Unternehmen nimmt 
auch die Tendenz zur Starrheit der Preise nach 
unten und die Tendenz zu überhöhten Preisen zu. 
Das war der Grund, weswegen der Gesetzgeber 
in das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
eine Mißbrauchsaufsicht über marktbeherrschende 
Unternehmen eingeführt hat.

Schwäche der GWB

In der Vergangenheit hat sich jedoch gerade die 
Anwendung der Bestimmungen des § 22 GWB als 
problematisch erwiesen. Sowohl die Quantifizie
rung der Wettbewerbsintensität als auch der 
Marktergebnisse im Hinblick auf die Tatbestands
merkmale Marktbeherrschung und Mißbrauch be
reiteten erhebliche Schwierigkeiten. In Fällen, in 
denen der Mißbrauch deutlich war, war der Nach
weis der Marktbeherrschung häufig nicht zu füh
ren, obwohl derartige Verhaltensweisen eben nur 
von marktmächtigen Unternehmen angewendet 
werden können. Die Schwäche des Instruments 
des § 22 hat sich damit herausgestellt: es verdient 
Erwähnung, daß auch die Beweisführung hinsicht
lich des Mißbrauchs oft diffiziler und zeitaufwendi
ger ist als die Feststellung von marktbeherrschen
den Stellungen.
Angesichts der Schwierigkeiten bei der Anwen
dung der Mißbrauchsaufsicht über marktbeherr
schende Unternehmen ist von meinem Amt immer 
wieder darauf hingewiesen worden, daß das Ge
setz einer Novellierung unterzogen werden müßte. 
Mit der Verbesserung der Mißbrauchsaufsicht über 
marktbeherrschende Unternehmen muß eine Kon
trolle von Unternehmenszusammenschlüssen ein
hergehen. Zur Zeit ist das geltende Kartellgesetz
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sehr ungleichgewichtig, da das Entstehen von 
Marktmacht durch Fusion keinerlei Kontrolle un
terliegt. Die Fusionskontrolle ist damit das Kern
problem in der gegenwärtigen Diskussion um eine 
Novellierung des Kartellgesetzes. Denn werden 
durch Zusammenschluß marktbeherrschende oder 
marktmächtige Positionen aufgebaut, stellt der 
Marktmechanismus sein Funktionieren ein, ohne 
daß ein anderes automatisches Regulativ dafür 
einspringL

Notwendige Konzentrationsl(ontroiie

Das System der IVIarktwirtschaft baut auf dem 
Grundsatz auf, daß allen am Wirtschaftsleben Be
teiligten die gleichen Chancen offenstehen. Diese 
Chancengleichheit wird durchbrochen und das 
Wirtschaftssystem empfindlich gestört, wenn es 
einzelnen möglich ist, durch Konzentration den 
Wettbewerbsmechanismus zu stören oder auszu- 
schaiten. Ohne Konzentrationskontrolle ist der Be
stand der Marktwirtschaft als ein System, das 
Freiheit und soziale Gerechtigkeit garantieren soll, 
ernsthaft gefährdet. Hier stehen wir vor einer ech
ten Bewährungsprobe unseres Systems. Zur Zeit 
gibt es, wie bereits ausgeführt, mit dem Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen keinerlei 
Möglichkeit, den Konzentrationsprozeß zu beein
flussen. Nach § 23 sind Zusammenschlüsse be
stimmter Größenordnung beim Bundeskartellamt 
lediglich anzeigepflichtig. Wir können mit anderen 
Worten den Konzentrationsprozeß nur beobach
ten und Gefahren aufzeigen.

Im Zusammenhang mit der Konjunktur- und 
Wachstumspolitik und mit anderen flankierenden 
Globalmaßnahmen des Staates gewinnt daher 
auch unter diesen Gesichtspunkten die Einführung 
einer Fusionskontrolle und die Verbesserung der 
Mißbrauchsaufsicht über marktbeherrschende Un
ternehmen unter dem Machtaspekt eine sehr we
sentliche und bedeutende Rolle. Sollte der Regie
rungsentwurf, wie er gegenwärtig im Wirtschafts
ausschuß des Deutschen Bundestages beraten 
wird, Gesetz werden, wären wir einen erheblichen 
Schritt weiter. Das fundamentale Ungleichgewicht 
im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
wäre damit ausgeräumt. Leider werden wir in An
betracht der gegenwärtigen parlamentarischen Si
tuation die Kartellgesetznovelle wohl für diese Le

gislaturperiode abschreiben können. Ich habe je
doch die Hoffnung, daß nach den Neuwahlen die 
Bundesregierung die Beratungen zu diesem Ge
setzeswerk unverzüglich aufnehmen wird.

Die Marktmacht spielt im Rahmen der Preisgestal
tung eine besondere Rolle. Auf Grund ihrer Macht 
können die Unternehmen ihre Preise nach unten 
einfrieren. Unternehmen, die sich im Wettbewerb 
bewegen, müssen sich jedoch dem Marktmecha
nismus stellen. Ihre Preise sind marktdeterminiert 
im Sinne des Ausgleichs von Angebot und Nach
frage. Mit anderen Worten: im Wettbewerb spielt 
der Preis tendenziell die Rolle eines kurzfristigen 
Marktregulators, während der Preis auf Märkten 
mit marktmächtigen Unternehmen diese Rolle ein
büßt und je nach konjunktureller Situation zur 
Starrheit nach unten sowie zur Überhöhung ten
diert.

Fazit: Die Wettbewerbspolitik kann, wenn sie wirk
sam gestaltet ist, entscheidend dazu beitragen, 
die Erfolgsaussichten der Konjunkturpolitik als 
Prozeßpolitik zu erhöhen. Eine intensive Wettbe
werbspolitik schafft langfristig die wesentlichen 
Voraussetzungen für die Globalsteuerung mit dem 
Instrumentarium der Konjunktur- und Kreditpolitik: 
mit anderen Worten: je geringer die Intensität des 
Wettbewerbs auf den Märkten ist, desto schwerer 
fällt die Globalsteuerung mit konjunkturpolitischen 
Mitteln und desto unwirksamer ist der Einsatz des 
konjunktur- und kreditpolitischen Instrumenta
riums.

Internationaie Koordinierung der 
Wettbewerbspolitik

Die vorausgegangenen Ausführungen gelten für 
den nationalen ebenso wie für den internationalen 
Bereich. Die Bekämpfung der Inflation als inter
nationales Phänomen erfordert ein neues Denken 
weit über die nationalen Grenzen hinaus. Es ge
nügt nicht mehr, daß ein Land sich auf die Sicher
stellung des Wettbewerbs im Inland konzentriert, 
ohne sich darum zu kümmern, ob sich Unterneh
men im Ausland wettbewerbsbeschränkend verhal
ten oder nicht. Das damit verbundene Problem 
wird zum Beispiel bei den Exportkartellen deut
lich, die auch bei Verbot der Kartellierung im In
land in der Regel erlaubt werden, wenn sich ihre 
Wirkung auf die Märkte im Ausland beschränkt.
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Auch Wettbewerbsbeschränkungen durch interna
tionale Kartelle lassen sich durch nationale Allein
gänge nicht lösen’); ebensowenig das immer 
dringlicher werdende Problem des Einflusses der 
multinationalen Unternehmen. Will man dieser 
Vorgänge Herr werden, so ist eine internationale 
Koordination der Wettbewerbspolitik durch Errich
tung eines internationalen Wettbewerbsrates uner
läßlich. Würde diese Maßnahme ergriffen, wäre da
mit gleichzeitig ein Schritt zur Bekämpfung der 
weltweiten Inflation getan.

Empfehlungen der OECD

Ein ermutigendes Zeichen in dieser Richtung ist 
die Empfehlung des Ministerrates der OECD vom 
26. Januar 1972 über wettbewerbspolitische Maß
nahmen zur Bekämpfung der schleichenden Infla
tion. Diese Empfehlung basiert auf dem Inflations
bericht der OECD vom November 1970, der im 
Laufe des Jahres 1971 vom Wettbewerbskomitee 
der OECD unter meiner Mitarbeit mehrfach bera
ten wurde. Dieses Wettbewerbskomitee hat die 
engen Beziehungen zwischen einer intensiven 
Wettbewerbspolitik und der Bekämpfung der 
schleichenden Inflation herausgearbeitet und dem 
Ministerrat einen Entwurf einer Empfehlung zur 
Billigung vorgelegt, die dann vom Ministerrat am 
26. Januar 1972 verabschiedet wurde.

In dieser Empfehlung geht der Ministerrat von der 
Erkenntnis aus, daß eine wirksame Wettbewerbs
politik ein wichtiger Faktor bei der Erzielung von 
optimalem Wirtschaftswachstum und Preisstabili
tät ist und daß Maßnahmen zur Wettbewerbsinten
sivierung einen Druck auf Kosten, Preise und Ge
winne ausüben und damit zur Bekämpfung der 
Inflation beitragen. Dementsprechend hat der Mi
nisterrat den Regierungen der Mitgliedsländer 
empfohlen:

„1. Unverzüglich im Rahmen ihrer bestehenden 
Gesetze Maßnahmen zu treffen, um

(I) ihre Wettbewerbsgesetze mit großer Umsicht 
gegen die schädlichen Auswirkungen insbe
sondere von

(a) Preis- und Marktaufteilungsabsprachen

(b) monopoHstischen und oligopolistischen 
Preispraktiken und

(c) wettbewerbsbeschränkende Praktiken auf 
dem Gebiet der Patente und Lizenzen

anzuwenden;

(ii) die Preissituation in monopolistisch oder oli
gopolistisch strukturierten Schlüsselindustrien

')  Vgl. auch Fr. Fr. G u n d e r s e n :  Kontrollen med karteller 
og slorbedrifter. Universitelsforlaget, in Adresseavisen Trond
heim torsdag 17. april 1972

ihrer Wirtschaft zu überwachen, um überhöhte 
Preise durch die ihnen zur Verfügung stehen
den administrativen oder rechtlichen Mittel zu 
senken;

(iii) zu prüfen, ob die für die Anwendung der 
Wettbewerbsgesetze verantwortlichen Institu
tionen über angemessene Mittel verfügen, um 
die oben in Abs. (i) und (ii) umrissenen Maß
nahmen durchführen zu können;

(iv) ihre Verbraucherpolitik in bezug auf Verbrau
cherschutz, -aufklärung und -Information zu 
verstärken, soweit dies zu einem wirksameren 
Funktionieren des Wettbewerbs beiträgt;

2. die Ratsamkeit der Durchführung folgender 
längerfristiger Maßnahmen zu prüfen, die mög
licherweise neue Gesetze erfordern:

(i) strengere Maßnahmen — sei es nach dem 
Verbots-, sei es nach dem Mißbrauchsprinzip
—  gegenüber vertikalen Preisbindungen, 
Preisempfehlungen (sofern diese sich ebenso 
auswirken wie Preisbindungen) und in Verbin
dung mit Preisbindungen oder Preisempfeh
lungen angewendete Lieferverweigerungen;

(ii) wirksame Bestimmungen gegen das schädli
che Verhalten von Monopolen und Oligopolen;

(iii) wirksame Bestimmungen gegen unerwünschte 
Konzentrationen und Zusammenschlüsse von 
Unternehmen, die den Wettbewerb ungebühr
lich beschränken;

(iv) Ausdehnung ihrer Gesetze auf wettbewerbs
beschränkende Praktiken in Dienstleistungs
industrien oder in denjenigen Ausnahmebe
reichen, in denen sie nicht oder nicht voll an
wendbar sind, falls diese Ausnahmen im Hin
blick auf das öffentliche Interesse nicht aus
reichend gerechtfertigt sind.“

Der Ministerrat hat darüber hinaus den Experten
ausschuß für wettbewerbsbeschränkende Prakti
ken angewiesen, auf seiner Tagung im Herbst 1972 
zu prüfen, welche Fortschritte insbesondere hin
sichtlich der kurzfristigen Maßnahmen auf diesem 
Gebiet erzielt worden sind, und dem Rat darüber 
zu berichten.

Mit dieser Empfehlung des Ministerrates der 
OECD ist erstmalig auf internationaler Ebene ein 
Ansatz für eine gemeinsame Konjunktur- und 
Wachstumspolitik auf der Basis einer verschärften 
Wettbewerbspolitik gemacht worden. Das Problem 
der internationalen Inflationsbekämpfung hat da
mit eine neue Dimension erhalten. Nachdrücklich 
wurde in der Empfehlung festgestellt, daß auf der 
Basis einer besseren und aktiveren Wettbewerbs
politik dieses weltweite Problem einer Lösung nä
her gebracht werden kann.
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